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Abréviations

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
BAKOM Bundesamt für Kommunikation
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des
Etats

OFCOM Office fédéral de la communication
SSR Société suisse de radiodiffusion
PME petites et moyennes entreprises
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
AFC Administration fédérale des contributions
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Chronique générale

Enseignement, culture et médias

Médias

Radio et télévision

Für verstärkte Unterstützung der regionalen Radio- und Fernsehsender kämpft eine
Motion Darbellay (cvp, VS), die – wie viele andere Vorstösse – in der Woche nach der
rekordknappen Annahme der RTVG-Vorlage eingereicht wurde. Das Anliegen sah vor,
die Gebührenanteile für Radio- und Fernsehstationen auf 6 Prozent zu erhöhen. Die
kurz zuvor angenommene RTVG-Revision sah eine Spannbreite bei den
Abgabenanteilen von 4-6% vor. Diese Lösung geht zurück auf ein während der
Differenzbereinigung erfolgtes Zugeständnis des Nationalrats an den Ständerat; die
grosse Kammer hatte ursprünglich eine Spannbreite von 4-5% befürwortet, was
gegenüber der bundesrätlichen Vorlage (3-5%) bereits einer Erhöhung entsprach. Im
Nationalrat setzten sich Vertreterinnen und Vertreter aus Mitte-Links mit 77 zu 62
Stimmen bei 52 Enthaltungen erfolgreich für das mittlerweile von Fabio Regazzi (cvp, TI)
übernommene Anliegen ein. Dieses Resultat kam in erster Linie zu Stande, weil sich 38
SVP-Fraktionsmitglieder der Stimme enthielten. 1

MOTION
DATE: 09.03.2017
MARLÈNE GERBER

Die KMU seien von der «Mediensteuer» auszunehmen, lautete der Auftrag, den Fabio
Regazzi (cvp, TI) dem Parlament mittels parlamentarischer Initiative erteilen wollte. Er
war damit der zweite Tessiner Abgeordnete, der im laufenden Jahr die Medienabgabe
für Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 500'000 ins Visier
parlamentarischer Regulierung nahm, nachdem sein Namensvetter Fabio Abate (fdp, TI;
Po. 19.3235) im März die Berechnungsgrundlage für diese infrage gestellt hatte. Bereits
bei den Revisionsarbeiten zum Radio- und Fernsehgesetz aus dem Jahr 2014, mit
welcher die Regelung ins Gesetz aufgenommen worden war, hatte sich starker
Widerstand gegen die Unternehmensabgabe geregt. Regazzi beabsichtigte eine
Änderung der Rechtsgrundlage für die Abgabepflicht für Radio und Fernsehen. Die
bisherige Regelung der Berechnung aufgrund des erzielten Jahresumsatzes empfand er
als problematisch. Als Vorschlag gab der Initiant vor, man solle nur Unternehmen mit
mehr als 250 Vollzeitarbeitsstellen als abgabepflichtig definieren, wobei Lernende aus
der Zählung auszunehmen seien. Der Initiant kritisierte die Doppelbelastung via
Privathaushalt und Firma und betonte, TV- oder Radiokonsum stünden nicht im
Aufgabenbereich von Arbeitnehmenden und seien aufgrund der Arbeitsbedingungen
häufig gar nicht möglich. Unterstützung hatte seine Initiative bereits vor der
Einreichung erhalten: 49 Ratsmitglieder aus dem rechtsbürgerlichen Lager hatten die
Initiative mitunterzeichnet. 2

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.01.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Anfang Dezember erging ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen. Daraus ging hervor, dass die sechs
Tarifstufen für die Festlegung der Unternehmensabgabe verfassungswidrig sind. Das
Bundesverwaltungsgericht gab folglich einem beschwerdeführenden Unternehmen aus
dem Kanton Bern recht, das die Höhe der Abgabe beanstandet hatte. Gleichwohl hielt
das Gericht fest, dass trotz der Verfassungswidrigkeit keine Rückzahlung oder
Reduzierung der Unternehmensabgabe zu erfolgen habe. Ferner solle die
inkraftstehende Regelung bis zum Erlass einer neuen Norm weiterhin angewendet
werden. Nur so könne Rechtssicherheit garantiert werden. Die ESTV, welche die
Abgaben auch weiterhin erheben wird, musste in der Folge zusammen mit dem BAKOM
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts prüfen und entscheiden, ob eine Beschwerde
innert der 30-tägigen Beschwerdefrist eingegeben werden soll.

Die Änderung der Tarifstufen ist aber nicht Sache der Verwaltung, sondern unterliegt
dem Gesetzgebungsprozess und damit dem Parlament. Der Bundesrat hatte bereits vor
diesem Urteil den Beschluss gefasst, die Höhe der Tarife für die Unternehmensabgabe
bis 2020 überprüfen zu wollen. Ungeachtet der weiteren Vorgänge dürfte das Urteil
Wasser auf die Mühlen verschiedener parlamentarischer Vorstösse bezüglich der
Mediensteuer giessen, so beispielsweise des Postulats Abate (fdp, TI; Po. 19.3235) oder
der parlamentarischen Initiative Regazzi (cvp, TI; Pa.Iv. 19.482). 3

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 05.12.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Aspects généraux de la politique médiatique

Auch im Jahr 2017 riss die Kritik an der Admeira nicht ab. Im April 2017 begann die
Swisscom, anonymisierte Werbedaten für zielgruppenbasierte Werbung an die Admeira
weiterzuleiten. Zuvor hatte sie ihre Festnetzkunden auf eine aktualisierte
Datenschutzerklärung hingewiesen, die unter anderem beinhaltete, dass die Kunden bei
der Datenweitergabe Widerspruch einlegen können. Das Ausbleiben einer expliziten
Reaktion durch den Kunden verstand die Swisscom dabei als implizite Zustimmung zu
den aktualisierten Bestimmungen (Opt-Out). Dieses Vorgehen stiess jedoch im
Parlament auf Widerstand: Im Mai 2017 reichten Manfred Bühler (svp, BE, Ip. 17.3185),
Fabio Regazzi (cvp, TI, Ip. 17.3190) und Kathy Riklin (cvp, ZH, A. 17.1013) Interpellationen
und Anfragen ein, mit denen sie vom Bundesrat Erklärungen zum Vorgehen der
Swisscom forderten. Darin kritisierten sie insbesondere, dass bei einer
stillschweigenden Annahme der Datenschutzerklärung die Gefahr bestehe, dass
Personen unbewusst zustimmten, zum Beispiel weil sie das Kleingedruckte nicht
gelesen hätten. Der Bundesrat lehnte aber eine Deutungshoheit über die Zulässigkeit
dieses Opt-Out-Prinzips ab und verwies auf die Zuständigkeit der Zivilgerichte sowie
auf die unternehmerische Autonomie der Swisscom. 

Sorgen machten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier insbesondere auch
wegen der starken Marktposition der SRG, die sich durch ihre Beteiligung an der
Admeira noch zu verstärken drohe. Die KVF-SR forderte vom Bundesrat in einer Motion
(Mo. 17.3355), sicherzustellen, dass die Kooperationen der SRG der Angebots- und
Meinungsvielfalt zugute kämen und interessierte Partner diskriminierungslos in die
Reihen der Aktionäre aufgenommen würden. Die KVF-SR hatte die Motion
ausgearbeitet, nachdem der Nationalrat im Juni 2017 eine parlamentarische Initiative
von Gregor Rutz (svp, ZH, Pa.Iv. 15.495) angenommen hatte, welche eine Beschränkung
der nichtkonzessionierten Tätigkeiten der SRG auf volkswirtschaftlich zwingende und
nicht bereits durch private Anbieter abgedeckte Bereiche forderte. Ähnliche Anliegen
hatten 2016 bereits Hugues Hiltpold (fdp, GE, pa.Iv. 16.422) und Beat Vonlanthen (cvp,
FR, pa. IV. 16.410) mittels parlamentarischer Initiativen vertreten. Auch Corina
Eichenberger-Walther (fdp, AG) forderte in einer Interpellation (Ip. 17.3807) Auskunft
darüber, welche rechtlichen Möglichkeiten bestünden, die SRG zu einem
diskriminierungsfreien Zugang für die privaten Medien zu verpflichten. In ihrer
Interpellation fragte sie auch nach den durch ihre Teilnahme an der Admeira
entstehenden finanziellen Risiken für die SRG – ein Thema, das auch eine Anfrage von
Daniela Schneeberger (fdp, BL) aufnahm (A. 17.5300). 

Die Verlage teilten die Sorgen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier bezüglich
der Stellung der SRG aufgrund von Admeira. Im September 2017 forderten Pietro Supino
und Peter Wanner als Verleger der Tamedia, respektive der AZ-Medien, eine
Aufspaltung der Admeira in zwei separate Gesellschaften: in ein Unternehmen für
Datenmanagement und eines für den Verkauf von Werbung. Die Vermischung der
beiden Bereiche sei „keine saubere Lösung“, weil ein Grossteil der Daten – gemäss
Wanner „das Gold von heute“ – von der staatlich kontrollierten Swisscom stamme. Nötig
sei stattdessen eine offene, diskriminierungsfreie Branchenlösung, erklärte Tamedia-
Sprecher Christoph Zimmer. Eine für alle vollständig offene Datenplattform sei aus
Datenschutzgründen nicht möglich, konterte Admeira-Sprecherin Romi Hofer. Da alle
Verlage ihre Inserate über Admeira verkaufen und Aktionäre werden könnten, verfügten
Swisscom, Ringier und die SRG auch nicht über einen ungerechtfertigten
Wettbewerbsvorteil.

Ende August 2017 gab Admeira bekannt, dass sie ein Tochterunternehmen mit dem
Namen Adtelier gegründet habe. Dieses soll Sonderwerbeformen wie Native Advertising,
Storytelling und Content Marketing, also ähnliche Werbeformen wie Publireportagen,
die wie redaktionelle Produkte aussehen, produzieren. Diesbezüglich wollte Karl Vogler
(csp, OW, Ip. 17.3899) mittels einer Interpellation vom Bundesrat wissen, ob die Nutzung
solcher Sonderwerbeformen wirklich noch dem Service Public-Auftrag der SRG
entspreche. Dieser erwiderte, dass die Beteiligung an Admeira ausserhalb des Service
Public-Auftrags liege, die SRG keine Gebührengelder dafür nutze und dies
entsprechend ein unternehmerischer Entscheid der SRG sei. 

Ende Oktober 2017 schickte das UVEK schliesslich einen Revisionsentwurf der Radio-
und Fernsehverordnung (RTVV) in die Vernehmlassung, gemäss dem der SRG und den
privaten Anbietern mit Konzession zielgruppenspezifische Werbung in ihren
konzessionierten Programmen unter Auflagen erlaubt sein soll. Dies stiess beim
Verlegerverband auf Unverständnis. Durch diese Stärkung der Admeira werde das Gebot

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 01.01.2017
ANJA HEIDELBERGER
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auf Rücksichtnahme auf die privaten Medien ausgehöhlt, erklärte der Geschäftsführer
des Verbands Schweizer Medien, Andreas Häuptli. 4

1) AB NR, 2017, S. 323
2) Pa.Iv. 19.482
3) BVGer Urteil vom 5.12.19 (A-1378_2019); Medienmitteilung BVGer vom 13.12.19
4) Medienmitteilung UVEK vom 30.10.17; NZZ, 9.3.17; TA, 13.5., 8.6.17; NZZ, 31.8.17; AZ, 15.9., 16.9.17
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